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Produktinformationsblatt für die Unfallversicherung 
 
Nachfolgend erhalten Sie kurz gefasst die wichtigsten Informationen über unsere Unfallversicherung. Die Informationen 
sind allerdings nicht abschließend. Der genaue Inhalt Ihres Versicherungsvertrages ergibt sich aus dem Antrag, dem 
Versicherungsschein und etwaigen Nachträgen sowie den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB). 
 
Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Unfallversicherung an. 
 
Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Sie sind versichert bei Unfällen, die einer der versicherten Personen zustoßen und zwar weltweit und rund um die Uhr. 
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf Ihren Körper wirkendes Ereignis 
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftan-
strengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 
gezerrt oder zerrissen werden (Ziffer 1 AUB). 
Wir zahlen je nach Vereinbarung die Invaliditätsleistung, die Übergangsleistung und/oder die Todesfallleistung, Tage-
geld, Krankenhaus-Tagegeld, Genesungsgeld und/oder für kosmetische Operationen. Zusätzlich mitversichert sind 
beitragsfrei Bergungskosten bis 5.000 EUR (Ziffer 2 AUB). 
 
Was kostet die Unfallversicherung und was ist, wenn Sie den Beitrag nicht bezahlen? 
Wie viel Sie für Ihre Unfallversicherung bezahlen, hängt davon ab, welchen Deckungsumfang Sie für die versicherten 
Personen jeweils wünschen und welche Zahlungsperiode Sie wählen. Die jeweiligen genauen Beiträge können Sie 
unserem Angebot entnehmen. Ändern sich maßgebliche Daten des Angebots vor Vertragsbeginn, kann sich auch der 
Beitrag ändern. 
Die Zahlungsperiode ist nach Ihrer Wahl ein Jahr, ein halbes Jahr oder ein viertel Jahr. 
Der Erstbeitrag wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig und ist dann unverzüglich (d. h. spä-
testens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen. Zahlen Sie den Beitrag nicht rechtzeitig, verlieren Sie unter Umständen 
Ihren Versicherungsschutz (Ziffer 10.2 AUB). 
Die Folgebeiträge sind zu den in den Beitragsrechnungen angegebenen Zeitpunkten fällig und zu zahlen. Bei Nichtzah-
lung fordern wir Sie zur Zahlung innerhalb von zwei Wochen auf. Zahlen Sie nicht innerhalb dieser zwei Wochen, ha-
ben Sie bis zur Zahlung keinen Versicherungsschutz mehr. Außerdem können wir den Versicherungsvertrag mit sofor-
tiger Wirkung kündigen (Ziffer 10.3 AUB). 
 
Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Nicht versichert sind insbesondere Unfälle durch Trunkenheit, mit wenigen Ausnahmen Infektionskrankheiten, Le-
bensmittel- und andere Vergiftungen, Bandscheibenschäden und die aktive Teilnahme an Motorsportveranstaltungen 
(Ziffer 4 AUB). Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzungen rechnen, soweit die Unfallfolgen durch vorhandene 
Krankheiten verstärkt worden sind (Ziffer 3 AUB). 
 
Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten 
haben? 
Bitte machen Sie im Antrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. Bei unrichtigen Angaben können Sie Ihren 
Versicherungsschutz verlieren (Ziffer 12 AUB). 
 
Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 
Sie sind verpflichtet, uns eine Änderung Ihrer Berufstätigkeit oder Beschäftigung unverzüglich mitzuteilen, da dies 
unmittelbaren Einfluss auf das Unfallrisiko haben kann, dem Sie ausgesetzt sind (Ziffer 5.2 AUB). 
 
Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Nach einem Unfall muss so schnell wie möglich ein Arzt hinzugezogen und seinen Anordnungen gefolgt werden. Au-
ßerdem sind wir sofort zu informieren. Todesfälle sind uns innerhalb von 48 Stunden zu melden. Anderenfalls können 
Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren (Ziffer 6 und 7 AUB). 
 
Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie Ihren Versicherungsbeitrag gezahlt haben, an dem im Versicherungs-
schein angegebenen Tag (Ziffer 9 AUB). Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht drei Monate vor Ablauf kündigen (Ziffer 
9.2 AUB). 
 
Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Sie können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsablauf kündigen (Ziffer 9.2 AUB), außerdem 
nach einem Schadenereignis (Ziffer 9.3 AUB). 
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Vertragsinformationen zur Unfallversicherung 
 
Versicherer ist die GVV-Privatversicherung Aktiengesellschaft, 
eingetragen im Handelsregister B Nr. 18604 beim Amtsgericht Köln. 
Sie hat Ihren Sitz in 
50933 Köln (Müngersdorf) 
Aachener Straße 952-958. 
 
Sie wird vertreten durch den Vorstand 
Wolfgang Schwade (Vorsitzender), Horst F. Richartz, Heribert Rohr, Thomas Uylen. 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der GVV-Privatversicherung AG ist der Betrieb der Kraftfahrt-, Haftpflicht-, Unfall-, Wohnge-
bäude-, Hausrat- und Glasversicherung für Privatpersonen. 
 
Für das Versicherungsverhältnis gelten das Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere das Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG), sowie die Allgemeinen und Besonderen Unfallversicherungsbedingungen (AUB und BBU). 
 
Der Beitrag richtet sich nach dem zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns gültigen Tarif der GVV-Privatversicherung 
AG für die abgeschlossene Versicherung.  
 
Die Kommunikation zu diesem Vertrag erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 
 
Versicherungsombudsmann 
Die GVV-Privatversicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V, Leipziger Str. 121, 10117 
Berlin. Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Das 
Schlichtungsverfahren ist nur möglich, wenn nicht in gleicher Sache eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht anhängig ist. 
Wir sind an die Entscheidung des Ombudsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 5.000 EUR gebunden. Bis zu 
einem Beschwerdewert von 50.000 EUR darf der Ombudsmann eine für beide Seiten unverbindliche Empfehlung ab-
geben. Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten bleibt Ihnen unabhängig davon offen. 
 
Aufsichtsbehörde und für Beschwerden über den Versicherer zuständig ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 
 
Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr. Die Verträge sind für die jeweils im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 und 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung je-
weils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die  
GVV-Privatversicherung AG 
50933 Köln 
Aachener Straße 952-958 
Fax: 0221-4893777 
E-Mail: info@gvv.de 
 
Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Nachtrag zum Versicherungsschein ausgewie-
senen Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
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Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprü-
che an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weiter-
gabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei 
künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der GVV-Versicherungsgruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen nebenberuflichen 
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an nebenberufliche Vermittler 
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die nebenberuflichen Vermittler 
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in 
sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer bereit 
gehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 
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Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) 
 
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 
Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein. 
Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen. 
 
Der Versicherungsumfang 
 
1  Was ist versichert? 
1.1  Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person während der Wirksamkeit des 

Vertrages zustoßen. 
1.2  Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt. 
1.3  Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes 

Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 
1.4  Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 

 ein Gelenk verrenkt wird oder 
 Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 

1.5  Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziffer 3) sowie die Ausschlüsse (Ziffer 5) 
weisen wir hin. Sie gelten für alle Leistungsarten. 

 
2  Welche Leistungsarten können vereinbart werden? 
 Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Folgenden oder in zusätzlichen Bedingungen 

beschrieben. 
 Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungssummen ergeben sich aus dem 

Vertrag. 
2.1  Invaliditätsleistung 
2.1.1  Voraussetzungen für die Leistung: 
2.1.1.1  Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft beein-

trächtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre 
bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann. 

 Die Invalidität ist 
 innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und 
 innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen 

bei uns geltend gemacht worden. 
2.1.1.2  Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines 

Jahres nach dem Unfall stirbt. 
 
2.1.2  Art und Höhe der Leistung: 
2.1.2.1  Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.  
2.1.2.2  Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssumme und der Grad der unfallbe-

dingten Invalidität. 
2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 

gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:  
 Arm 70 % 
 Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 
 Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 
 Hand 55 % 
 Daumen 20 % 
 Zeigefinger 10 % 
 anderer Finger 5 % 
 Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 
 Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 
 Bein bis unterhalb des Knies 50 % 
 Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 
 Fuß 40 % 
 große Zehe 5 % 
 andere Zehe 2 % 
 Auge 50 % 
 Gehör auf einem Ohr 30 % 
 Geruchssinn 10 % 
 Geschmackssinn 5 % 
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pro-
zentsatzes. 

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale 
körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizi-
nische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
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2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd 
beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und 
Ziffer 2.1.2.2.2 zu bemessen. 

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorste-
henden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch 
nicht berücksichtigt. 

2.1.2.3  Stirbt die versicherte Person 
 aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder 
 gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall, 

 und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem 
aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

2.2  Übergangsleistung 
2.2.1  Voraussetzungen für die Leistung: 
 Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist im beruflichen oder 

außerberuflichen Bereich unfallbedingt 
 nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und 
 ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 

 noch um mindestens 50 % beeinträchtigt. 
 Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs Monate ununterbrochen bestanden. 
 Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalles unter Vorlage eines ärztlichen Attes-

tes bei uns geltend gemacht worden. 
2.2.2  Art und Höhe der Leistung: 
 Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 
2.3  Tagegeld 
2.3.1  Voraussetzungen für die Leistung: 
 Die versicherte Person ist unfallbedingt 

 in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und 
 in ärztlicher Behandlung. 

2.3.2  Höhe und Dauer der Leistung: 
 Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme berechnet. Es wird nach dem festgestell-

ten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung abgestuft. 
 Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an ge-

rechnet, gezahlt. 
2.4  Krankenhaus-Tagegeld 
2.4.1  Voraussetzungen für die Leistung: 
 Die versicherte Person  

- befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung 
oder 
- unterzieht sich wegen eines Unfalls einer ambulanten chirurgischen Operation und ist deswegen für 

mindestens 3 Tage ununterbrochen vollständig arbeitsunfähig bzw. vollständig in ihrem Aufgaben- 
und Tätigkeitsbereich beeinträchtigt. 

 Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige 
Heilbehandlung. 

2.4.2  Höhe und Dauer der Leistung: 
 Das Krankenhaus-Tagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 

- für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch für 2 Jahre, vom Un-
falltag an gerechnet, 

- für 3 Tage bei ambulanten chirurgischen Operationen gezahlt. Ein Anspruch auf Genesungsgeld 
nach Ziffer 2.5 besteht nicht. 

2.5  Genesungsgeld 
2.5.1  Voraussetzungen für die Leistung: 
 Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch auf 

Krankenhaus-Tagegeld nach Ziffer 2.4. 
2.5.2  Höhe und Dauer der Leistung: 
 Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für die gleiche Anzahl von Ka-

lendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaus-Tagegeld leisten, längstens für 100 Tage. 
 Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte wegen desselben Unfalles gelten als ein ununterbroche-

ner Krankenhausaufenthalt. 
2.6  Todesfallleistung 
2.6.1  Voraussetzungen für die Leistung: 
 Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres gestorben. 
 Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen wir hin. 
2.6.2  Höhe der Leistung: 
 Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 
2.7  Bergungskosten 
2.7.1  Voraussetzungen für die Leistung:  
 Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten und ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder be-

streitet seine Leistungspflicht für die Kosten gem. Ziffer 2.7.2. 
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2.7.2  Art der Leistung: 
 Wir zahlen 

 die Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich 
organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. Diese 
Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder nach konkreten Umständen 
zu vermuten war, 

 die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person zum Krankenhaus oder zur 
Spezialklinik, 

 den Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten Person zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die 
Mehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar wa-
ren, 

 die zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten bei einem Unfall im Ausland für mitreisende 
minderjährige Kinder und den mitreisenden Lebenspartner der versicherten Person, 

 die Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei einem unfallbedingten Todesfall 
im Inland, 

 die Kosten für die Bestattung im Ausland oder die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei 
einem unfallbedingten Todesfall im Ausland. 

2.7.3  Höhe der Leistung: 
2.7.3.1  Wir zahlen bis zur Höhe des im Versicherungsschein benannten Betrages. 
2.7.3.2  Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur einmal bis zur 

Höhe des im Versicherungsschein genannten Betrages geleistet. 
 
3  Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen? 
 Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein 

Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich 
 im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades, 
 im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fällen die Leistung entspre-

chend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. 
 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Minderung. 
 
4  In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
4.1  Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
4.1.1  Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trun-

kenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den gan-
zen Körper der versicherten Person ergreifen. 

 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag 
fallendes Unfallereignis verursacht waren. 

4.1.2  Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder 
versucht.  

4.1.3  Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. Versi-
cherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 

 Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürger-
krieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält. 

 Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürger-
krieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle 
durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den 
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA. 

4.1.4  Unfälle der versicherten Person 
 als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Er-

laubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges; 
 bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;  
 bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.  

4.1.5  Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse 
eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

4.1.6  Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind. 
4.2  Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen: 
4.2.1  Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. 
 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 

1.3 die überwiegende Ursache ist. 
4.2.2  Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
4.2.3  Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person. Versiche-

rungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und -
therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 

4.2.4  Infektionen 
4.2.4.1  Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 

 durch Insektenstiche oder -bisse oder 
 durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen 
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 verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangten. 
4.2.4.2  Versicherungsschutz besteht jedoch für 

 Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für  
 Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 

ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten. 
4.2.4.3  Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 entspre-

chend.  
4.2.5  Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund. 
 Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalles das 10. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Nahrungsmittel.  
4.2.6  Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht 

wurden. 
4.2.7  Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von 

außen kommende Einwirkung entstanden sind. 
 
5  Was müssen Sie bei vereinbartem Kinder-Tarif und bei Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäf-

tigung beachten? 
5.1  Umstellung des Kinder-Tarifs 
5.1.1  Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das nach dem Kinder-Tarif versicherte Kind das 18. Le-

bensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt 
der zu diesem Zeitpunkt gültige Tarif für Erwachsene. Sie haben jedoch folgendes Wahlrecht: 
 Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren die Versicherungssummen entsprechend. 
 Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen einen entsprechend höheren 

Beitrag. 
5.1.2  Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren. Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis 

spätestens zwei Monate nach Beginn des neuen Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag entspre-
chend der ersten Wahlmöglichkeit fort. 

5.2  Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
5.2.1  Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder 

der Beschäftigung der versicherten Person ab. Ihre Berufstätigkeit hat unmittelbaren Einfluss auf das Un-
fallrisiko, dem Sie ausgesetzt sind. Wir berücksichtigen sie daher auch bei der Bemessung des Versiche-
rungsbeitrages und der Versicherungssummen. Einen Berufswechsel müssen Sie uns deshalb so bald wie 
möglich anzeigen. 

 Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Person müssen Sie uns daher 
unverzüglich mitteilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder militärische Reserveübungen fallen nicht darun-
ter. 

5.2.2  Errechnen sich bei gleich bleibendem Beitrag nach dem zum Zeitpunkt der Änderung gültigen Tarif niedri-
gere Versicherungssummen, gelten diese nach Ablauf eines Monats ab der Änderung. Errechnen sich da-
gegen höhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald uns Ihre Erklärung zugeht, spätestens jedoch 
nach Ablauf eines Monats ab der Änderung. Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl für 
berufliche als auch für außerberufliche Unfälle. 

5.2.3  Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei erhöhtem 
oder gesenktem Beitrag weiter, sobald uns Ihre Erklärung zugeht. 
 

Der Leistungsfall 
 
6  Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 
 Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leistung nicht erbringen. 
6.1  Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte 

Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 
6.2  Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen 

und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen 
in gleicher Weise erteilt werden. 

6.3  Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. 
Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir. 

6.4  Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, 
andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

6.5  Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der 
Unfall schon angezeigt war. Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen 
von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

 
7  Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 
 Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 6 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob 

fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. 
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 Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.  

 Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der 
Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben. 

 
8  Wann sind die Leistungen fällig? 
8.1  Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Invaliditätsanspruch innerhalb von 3 Monaten - in 

Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen 
mit dem Eingang folgender Unterlagen: 
 Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
 beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es 

für die Bemessung der Invalidität notwendig ist. 
 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir 

 bei Invalidität bis zu 1 %o der versicherten Summe, 
 bei Übergangsleistung bis zu 1 % der versicherten Summe, 
 bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz, 
 bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz. 

 Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 
8.2  Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir 

innerhalb von zwei Wochen. 
8.3  Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir - auf Ihren Wunsch - angemes-

sene Vorschüsse. 
 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 

nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden. 
8.4  Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, 

erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich 
diese Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss 
 von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach Ziffer 9.1, 
 von Ihnen vor Ablauf der Frist 

 ausgeübt werden. 
 Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der 

Mehrbetrag mit 5 % jährlich zu verzinsen. 
 
Die Versicherungsdauer 
 
9  Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 

Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen? 
9.1  Beginn des Versicherungsschutzes 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den 

ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen. 
9.2  Dauer und Ende des Vertrages 
 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 

nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

9.3  Kündigung nach Versicherungsfall 
 Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie 

gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. 
 Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder - im Falle eines Rechts-

streits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zuge-
gangen sein. 

 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 
9.4  Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen 

Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militäri-
schen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den 
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der 
Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zuge-
gangen ist. 
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Der Versicherungsbeitrag 
 
10  Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 
10.1  Beitrag und Versicherungsteuer 
 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz be-

stimmten Höhe zu entrichten haben. 
10.2  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag 
10.2.1  Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versi-

cherungsscheins fällig.  
10.2.2  Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 

beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam ge-
macht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

10.2.3  Rücktritt 
 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, 

solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

10.3  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
10.3.1  Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
 Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, 

wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 
10.3.2  Verzug 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 

Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
 Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von min-

destens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträ-
ge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die 
nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
10.3.3  Kein Versicherungsschutz 
 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 

zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 
2 darauf hingewiesen wurden.  

10.3.4  Kündigung 
 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 
darauf hingewiesen haben. 

 Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

10.4  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 

Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprechen. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, 
oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden 
kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur 
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind. 

10.5  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 

wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind. 
 Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 
10.6  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-

spruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 
hat. 

10.7  Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern 
 Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und 

 Sie bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, 
 die Versicherung nicht gekündigt war und 
 Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht wurde, 
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 gilt folgendes: 
10.7.1  Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des 

Versicherungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 
 
Weitere Bestimmungen 
 
11  Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander? 
11.1  Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), 

steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind 
neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

11.2  Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller ent-
sprechend anzuwenden.  

11.3  Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch ver-
pfändet werden. 

 
12  Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
12.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
 Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform 

anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in 
Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

 Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständi-
ge Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verant-
wortlich. 

 Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müs-
sen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. 

12.2  Rücktritt 
12.2.1  Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 
 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Ver-

sicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

 Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis 
erlangen. 

 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 
12.2.2  Ausschluss des Rücktrittsrechts 
 Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 

oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder 

unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
 Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie 

nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten. 

12.2.3  Folgen des Rücktritts 
 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
 Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, 

wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.  Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

 Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

12.3  Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung  
12.3.1  Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 

auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

 Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist 
dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben. 

 Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass  wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

12.3.2  Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf un-
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ser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
haben. 

 Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir 
die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, 
Kenntnis erlangen. 

 Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. 

12.4  Anfechtung 
 Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-

tung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

 
13  Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 
13.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
13.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der 

Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 
 
14  Welches Gericht ist zuständig? 
14.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 

unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zustän-
dig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

14.2  Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

 
15  Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 

Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift? 
15.1  Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Ver-

sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
15.2  Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen 

gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Änderung Ihres Namens. 

 
16  Welches Recht findet Anwendung? 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
 

Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung (BBU) 
 
17  Unfallversicherung mit progressiver Invalidität (gilt nur, wenn ausdrücklich vereinbart) 
 Ziffer 2.1.2. AUB wird wie folgt erweitert: 
 Führt ein Unfall ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen (Ziffer 3 AUB) nach den Bemessungs-

grundsätzen der Ziffern 2.1.2.2.1 bis 2.1.2.2.3 AUB zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen 
oder geistigen Leistungsfähigkeit, werden der Berechnung der Invaliditätsleistung - je nach Vereinbarung - 
folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt: 

 
 Progression 225 % 

a) Für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein fest-
gelegte Invaliditätssumme, 

b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die doppelte Inva-
liditätssumme, 

c) für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache Invaliditätssumme. 
 

 Progression 300 % 
a) Für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein fest-

gelegte Invaliditätssumme, 
b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache In-

validitätssumme,  
c) für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die vierfache Invaliditätssumme. 
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 Progression 350 % 

a) Für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein fest-
gelegte Invaliditätssumme, 

b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache In-
validitätssumme, 

c) für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die fünffache Invaliditätssumme. 
 
 Progression 400 % 

a) Für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein fest-
gelegte Invaliditätssumme, 

b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die vierfache In-
validitätssumme, 

c) für den 50 Prozent, nicht aber 75 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die fünffache In-
validitätssumme, 

d) für den 75 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die sechsfache Invaliditätssumme. 
 

 Progression 500 % 
a) Für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein fest-

gelegte Invaliditätssumme, 
b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache In-

validitätssumme, 
c) für den 50 Prozent, nicht aber 75 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die sechsfache 

Invaliditätssumme, 
d) für den 75 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die zehnfache Invaliditätssumme. 
 

18  Eingeschränkte Invaliditätsleistung (gilt nur, wenn ausdrücklich vereinbart) 
 Eine Invaliditätsleistung wird in teilweiser Abänderung von Ziffer 2.1.1.1 AUB nur dann gewährt, wenn die 

dauernde Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit mindestens 20% beträgt, es 
sei denn, dass es sich um den Verlust oder die vollständige Gebrauchsunfähigkeit der in Ziffer 2.1.2.2.1 
AUB genannten Körperteile oder Sinnesorgane handelt. 

 
19  Bemessung des Invaliditätsgrades für Heilberufe (gilt nur, wenn ausdrücklich vereinbart) 
 In Abänderung von Ziffer 2.1.2.2.1 AUB gelten als feste Invaliditätsgrade - unter Ausschluss des Nachwei-

ses einer höheren oder geringeren Invalidität - bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit 
a) eines Armes oder einer Hand im Handgelenk 100 Prozent, eines Daumens oder Zeigefingers 60 Pro-

zent, eines anderen Fingers 20 Prozent, 
b) eines Beines oder Fußes 70 Prozent, einer großen Zehe 8 Prozent, einer anderen Zehe 3 Prozent, 
c) eines Auges 80 Prozent, des Gehörs auf beiden Ohren 70 Prozent. 
 

20  Invaliditätsleistung beim Tragen eines Schutzhelms im Kinder-Tarif 
 Bei Fahrradunfällen sowie bei Unfällen mit Inline-Skatern, Rollschuhen, Tretrollern, Kick- und Skateboards 

zahlen wir für die Folgen von Kopfverletzungen folgende zusätzliche Versicherungsleistung: 
 Den Anteil des Invaliditätsgrads, der auf die Kopfverletzung entfällt, erhöhen wir um 25 Prozent. Bei der 

Berechnung des Zuschlags bleibt eine eventuell mitversicherte progressive Invaliditätsstaffel unberück-
sichtigt. 

 Voraussetzung ist der von Ihnen zu erbringende Nachweis, dass das versicherte Kind bei dem Unfall ei-
nen geeigneten Fahrradhelm getragen hat, der entweder einer international anerkannten Norm entspricht 
oder von unabhängigen Stellen geprüft ist. 

 
21  Gesundheitsschädigungen durch Röntgenstrahlen (gilt nur, wenn ausdrücklich vereinbart) 
 Ziffer 4.2.2 AUB wird mit der Maßgabe geändert, dass Gesundheitsschädigungen durch Röntgenstrahlen 

und künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen versichert sind, die sich als Unfälle im Sinne der Ziffer 1.3 
AUB darstellen. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind demnach z.B. Röntgenschäden, die sich 
als Folge regelmäßigen Hantierens mit Röntgenapparaten darstellen und Berufskrankheiten sind. 

 
22  Infektionen (gilt nur, wenn ausdrücklich vereinbart) 
 In Ergänzung der Ziffern 4.2.4.1 und 4.2.4.2 AUB gelten als Unfälle auch solche in Ausübung der versi-

cherten Tätigkeit entstandene Infektionen, bei denen aus der Krankheitsgeschichte, dem Befund oder der 
Natur der Erkrankung hervorgeht, dass die Krankheitserreger durch irgendeine Beschädigung der Haut, 
wobei aber mindestens die äußere Hautschicht durchtrennt sein muss, oder durch Einspritzen infektiöser 
Massen in Auge, Mund oder Nase in den Körper gelangt sind. Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfül-
len den Tatbestand des Einspritzens nicht; Anhusten nur dann, wenn durch den Hustenstoß eines Diph-
theriekranken infektiöse Massen in Auge, Mund oder Nase geschleudert werden. 

 
23  Infektionen durch Zeckenbiss 

1. Abweichend von Ziffer 4.2.4.1 AUB besteht Versicherungsschutz für die Folgen einer Infektion mit 
Frühsommer-Meningitis (FSME) oder Lyme-Borreliose durch einen Zeckenbiss. 
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2. In Abänderung von Ziffer 9.1 AUB beginnt der Versicherungsschutz für derartige Infektionen bei 
Neuabschluss eines Vertrages erst nach einer Wartezeit von drei Monaten. Für Versicherungsfälle, 
die vor Beginn des Versicherungsschutzes eintreten, besteht keine Leistungspflicht. 

3. Ein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht abweichend von Ziffer 2.1.1.1 AUB auch dann, wenn die 
infektionsbedingte Invalidität nach diesen Besonderen Bedingungen 
 innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall (Zeckenbiss) eingetreten und 
 innerhalb dieses Zeitraumes von einem Arzt schriftlich festgestellt und 
 von Ihnen innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend gemacht worden ist. 

 
24  Kurbeihilfe (1.000 Euro beitragsfrei mitversichert, höhere Beträge nur, wenn ausdrücklich verein-

bart) 
 Ziffer 2 AUB wird wie folgt erweitert: 

1. Der Versicherer zahlt nach einem Unfall im Sinne von Ziffer 1.3 AUB den im Versicherungsschein 
festgelegten Betrag, wenn der Versicherte innerhalb von drei Jahren, vom Unfallereignis an gerech-
net, wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen 
eine Kur von mindestens drei Wochen Dauer durchgeführt hat. 

2. Die medizinische Notwendigkeit dieser Kur und der Zusammenhang mit dem Unfallereignis sind 
durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 

3. Bestehen für den Versicherten bei der GVV-Privatversicherung mehrere Unfallversicherungen, kann 
die mitversicherte Kurbeihilfe nur aus einem dieser Verträge verlangt werden. 

4. Die Kurbeihilfe wird für jeden Unfall nur einmal gewährt. 
 

25  Kosten für kosmetische Operationen in der Unfallversicherung (bis 2.500 Euro beitragsfrei mitver-
sichert, höhere Beträge nur, wenn ausdrücklich vereinbart) 

 Ergänzend zu Ziffer 2 AUB leisten wir Ersatz für Kosten unfallbedingter kosmetischer Operationen. 
1. Voraussetzungen für die Leistungen: 
1.1 Die versicherte Person hat sich nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall einer kosmetischen 

Operation unterzogen. Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung 
durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren 
Erscheinungsbildes der versicherten Person zu beheben. 

1.2 Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei Unfällen Minder-
jähriger spätestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres. 

1.3 Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht. 
2. Art und Höhe der Leistungen: 
 Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme Ersatz für nachgewiesene 

 Arzthonorare und sonstige Operationskosten, Medikamente, Verbandszeug und sonstige ärztlich 
verordnete Hilfsmittel, 

 notwendige Kosten für die Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus, 
 Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch einen unfallbedingten Verlust oder Teilver-

lust von Schneide- und Eckzähnen entstanden sind. 
 
26  Rooming-In-Leistung 
 Soweit Anspruch auf Krankenhaustagegeld nach Ziffer 2.4 AUB für ein Kind bis zur Vollendung des 10. 

Lebensjahrs besteht und ein Elternteil zur Betreuung mit stationär aufgenommen wird (Rooming-In), wird 
in Erweiterung von Ziffer 2.4.2 AUB für den Zeitraum der Betreuung, längstens für 14 Tage je Unfallereig-
nis, ein zusätzliches Krankenhaustagegeld in gleicher Höhe gezahlt. 

 
27  Vorsorgeversicherung von Neugeborenen 
 Für während der Wirksamkeit des Vertrags neugeborene leibliche Kinder der versicherten Person gewäh-

ren wir für sechs Monate nach Vollendung der Geburt beitragsfrei Versicherungsschutz. Wird das Kind in-
nerhalb der ersten sechs Lebensmonate bei uns versichert, gilt der beitragsfreie Versicherungsschutz zu-
sätzlich. 

 Für diesen Versicherungsschutz gelten die gleichen Versicherungssummen wie für das am höchsten ver-
sicherte Elternteil, jedoch nicht mehr als insgesamt 100.000 Euro Invaliditätssumme, 10.000 Euro Todes-
fallsumme und 10 Euro Krankenhaustagegeld. Die progressive Invaliditätsstaffel gilt für die Vorsorgeversi-
cherung nicht. Die Höchstgrenze gilt auch für den Fall, dass für das versicherte Elternteil bei uns mehrere 
Unfallversicherungen bestehen. 

 
28  Vorsorgeversicherung bei Heirat/Lebenspartnerschaft der versicherten Person 
 Heiratet die versicherte Person oder geht während der Wirksamkeit des Vertrages eine eingetragene Le-

benspartnerschaft ein, gewähren wir für den Ehe-/Lebenspartner sechs Monate ab der Heirat/ Lebens-
partnerschaft beitragsfrei Versicherungsschutz. Wird der Ehe-/Lebenspartner innerhalb der ersten sechs 
Monate nach der Heirat/ Lebenspartnerschaft bei uns versichert, gilt der beitragsfreie Versicherungsschutz 
zusätzlich. 

 Für diesen Versicherungsschutz gelten die gleichen Versicherungssummen wie für die versicherte Person, 
jedoch nicht mehr als insgesamt 100.000 Euro Invaliditätssumme, 10.000 Euro Todesfallsumme und 10 
Euro Krankenhaustagegeld. Die progressive Invaliditätsstaffel gilt für die Vorsorgeversicherung nicht. Die 
Höchstgrenze gilt auch für den Fall, dass für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen 
bestehen. 


